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Schuldeputat und 
Pflichtstundenverordnung


Altersteilzeit

Bald steht wieder die Verteilung der Schuldeputatsstunden an. Uns ist bekannt, dass an einigen Schulen die Verteilung bisher noch nicht entsprechend der gültigen Verordnung umgesetzt wurde. Hier noch einmal das Wichtigste in Kürze:

· Die Pflichtstundenverordnung vom 20. Juli 2006 Amtsblatt 8/06 gibt vor, dass das Schuldeputat nicht für Schulleitungsaufgaben zur Verfügung steht, also auch nicht für Stufen- und Zweigleitungen.

· Lehnt die Gesamtkonferenz den Vorschlag der Schulleitung zur Verteilung der Deputatstunden ab, kann auch dann nicht die Hälfte der Deputatstunden für Schulleitungsaufgaben verwandt werden. Dies gilt auch für Pädagogische LeiterInnen.

· Personen, die zum Schulleitungsteam gehören, können Stunden aus dem Schuldeputat erhalten, wenn sie weitere Aufgaben außerhalb der Leitung übernehmen und die Gesamtkonferenz diese Aufgaben im Verteilungsvorschlag berücksichtigt.

· Die beiden Stunden für die Arbeit am Schulprogramm sind im Leiterdeputat enthalten, sie können wie bisher weitergegeben werden.


Nach gegenwärtigem Rechtsstand muss Altersteilzeit bis zum 31.12.2009 angetreten sein. Für den Schulbereich bedeutet dies, dass alle verbeamteten Kolleginnen und Kollegen, die vor dem 01.08.09 das 58. Lebensjahr vollendet haben, die Möglichkeit haben, Altersteilzeit zu beantragen, da die Altersteilzeit nur am 01.08. bzw. 01.02. beginnen oder enden darf. Anträge auf Bewilligung sind spätestens bis zum 30.04. für den Beginn der Altersteilzeit am 01.08. und bis zum 31.10. für den Beginn am 01.02. zu stellen.

Schwerbehinderte Kolleginnen und Kollegen können bereits mit Vollendung des 55. Lebensjahres Altersteilzeit in Anspruch nehmen.

Ein Antrag auf Altersteilzeit kann nur abgelehnt werden, wenn dringende dienstliche Belange entgegenstehen. Leider hat das Staatliche Schulamt in Darmstadt, im Gegensatz zu einigen anderen Schulämtern,  in letzter Zeit einige Anträge mit dem Hinweis, dass die Antragstellerin oder der Antragsteller ein „Mangelfach“ vertrete, abgelehnt. 

Dies waren die Fächer M/PH, CH, E/KU, AL und D/Bio. „Definierte“ Mangelfächer sind laut 
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Kultusministerium alle Fächer, die einen Quer​ein​stieg in den päd. Vorbereitungsdienst ermöglichen. Hierunter fallen im HR-Bereich M, PH, CH, E und Musik, im Gymnasialbereich die Fächer PH und L. 

Die Ablehnung eines Antrages trifft die Betroffenen meistens unerwartet. Persönliche Lebensplanungen werden durcheinander gewirbelt. Sie ist dann schwer nachvollziehbar, wenn z.B. gerade in den betroffenen Fächern die Schule gut versorgt ist oder ein Kollege oder eine Kollegin, mit den gleichen Fächern, ein halbes Jahr zuvor noch eine Genehmigung der Altersteilzeit erhalten hat. 

Die GEW tritt für die  Gleichbehandlung aller Kolleginnen und Kollegen ein, die sie in den Fällen der Ablehnung missachtet sieht.  

[image: image3.png]Aktenzeichen 116 - 650.000.007 -
Bearbeiter Herr Weiler
Durchwahl 2738



Der Gesamtpersonalrat nimmt  die ablehnenden Entscheidungen immer wieder zum Anlass für intensive Diskussionen in seinen gemeinsamen Sitzungen mit der Behörde. Sie sieht sich in der Verantwortung, die Unterrichtsversorgung zu gewährleisten. Hierbei sind nicht nur die spezielle Schule der Antragstellerin oder des Antragstellers, sondern auch die Schulen der Region in die Betrachtung einzubeziehen. Gleichzeitig ist jede Entscheidung für sie eine Einzelentscheidung und wird einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Die GEW berät und unterstützt Betroffene  bei ihren Anträgen.

Recht auf Fortbildung

Nach dem Hessischen Beamtengesetz besteht für Beamte die Pflicht und das Recht auf Fortbildung. Dieses Recht kann nicht z.B. von einem Fortbildungskonzept einer Schule eingeschränkt werden. Eine erforderliche  Dienstbefreiung ist zu gewähren  soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. 
Auch für nicht akkreditierte Veranstaltungen kann ein dienstliches Interesse für die Teil-

nahme einer Lehrkraft bestehen. 
Teilzeitbeschäftigte und Mehrarbeit 
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 06.12.2007 (Az. Rs.C-300/06) stellt fest: Teilzeitbeschäftigte Beamte und Beamtinnen müssen überhaupt keine unbezahlten Mehrarbeitsstunden leisten! Die Verpflichtung von bis zu 3 Stunden unentgeltlicher Mehrarbeit gilt nur für Vollzeit-Beschäftigte. Alles andere wäre eine Diskriminierung von Teilzeitbeschäftigten, gegen die der EuGH sich wendet.


Der aktuelle Umgang mit diesem Urteil, das von der GEW erstritten wurde, wird zur Zeit von den Justitiar/innen der Staatlichen Schulämter erörtert. Die Umsetzung des Urteils wird auf jeden Fall von der GEW vor deutschen Gerichten erstritten. Teilzeitbeschäftigte sollten auf jeden Fall für alle künftig geforderten Mehrarbeitsstunden die volle Bezahlung fordern.

Wichtig: Für die Mehrarbeitsstunden der letzten drei Jahre kann man dasselbe tun. Die Ansprüche verjähren nämlich erst nach drei Jahren, und zwar jeweils am 31.12..

Für teilzeitbeschäftigte Angestellte gilt dieser Sachverhalt bereits seit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts aus dem Jahr 1999

(Az. 5 AZR 200/98).
�                                                                                 ��


Sehr geehrte Damen und Herren,


aus gegebenem Anlass stelle ich klar:


...


1.	Das Leiterdeputat entsprechend § 3 Pflichtstundenverordnung berücksichtigt �Aufgaben der Schulleiterinnen und Schulleiter, die nach §§ 14 � 24 DO entstehen


2.	Das Leitungsdeputat entsprechend § 4 Pflichtstundenverordnung berücksichtigt �Aufgaben der weiteren Schulleitungsmitglieder, die nach §§ 25 � 35 DO entstehen.


3.	Die Stunden zur Erarbeitung des Schulprogramms sind in 1. und 2. enthalten.


4.	Das Schuldeputat entsprechend § 5 steht für besondere dienstliche Tätigkeiten und zum �Ausgleich besonderer unterrichtlicher Belastung zur Verfügung.


5.	Der Vorschlag der Schulleiterin oder des Schulleiters über die Verteilung des �Schuldeputates an die GK beinhaltet keine Aufgaben nach § 14 � 35 DO.





So kommt man an das entsprechende Formular auf der Homepage des Landesverbands: 


Eingabe Name und Mitgliedsnummer, 


im Mitgliederbereich „Service Recht“ anklicken, dort unter �„Arbeitszeit“ 


findet man das Antragsformular für teilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte, 


ausfüllen und auf dem Dienstweg an das Staatliche Schulamt �einreichen.
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